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Norm

AVG §56;

AVG §58 Abs1;

BörseG 1989;

BWG 1993;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Unverbindliche Äußerungen der Behörde, wie die Wiedergabe einer Rechtsansicht bzw eine Rechtsbelehrung oder ein

bloßes "Ersuchen" sind der Rechtskraft nicht fähig. Diesen Äußerungen kommt normative Kraft und damit

Bescheidcharakter nicht zu (Hinweis E 15.4.1994, 93/17/0329).
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